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Geschätzte JägerInnen, geschätzte
JungjägerInnen

Vor Euch liegt die Ausgabe 04/06 des
Hubertusblattes mit einer Menge von
Berichten und Informationen. Da endlich
für kurze Zeit das Jagen und nicht die
Jagdpolitik im Vordergrund steht, nehme
ich mir die Freiheit, Euch nur rasch die
letzten Informationen betreffend Luchs
weiterzuleiten.

Luchs
Mitte September erreichten uns vom
Jagdinspektor folgende Zeilen:
“Seit der Wiederansiedlung in der
Schweiz in den Jahren 1971 bis 1976 gab
der Luchs auch im Kanton Bern immer
wieder Anlass zu stark emotional ge-
führten Diskussionen über die Daseins-
berechtigung dieser Wildtierart in
unserem Land. Was Naturschützer stets
als wertvolle Bereicherung unserer Fauna
empfanden, wurde von Seiten der Klein-
viehhalter und der Jägerschaft von An-
fang an sehr skeptisch beobachtet und
immer wieder auch offen kritisiert.
Vor diesem Hintergrund hat sich der
Kanton Bern, zusammen mit 16 anderen
Kantonen, klar und unnachgiebig beim
damaligen BUWAL für die Umsetzung
des Konzeptes Luchs Schweiz eingesetzt.
Mit dem Schritt vom absoluten Schutz hin
zum Management der Luchsbestände
(vorest nur Abschüsse von schaden-
stiftenden Luchsen) ist die Jagd auf den
Luchs nicht eröffnet, aber es ist das ein-
zige und richtige Instrument, den Luchs
einerseits zu schützen und andererseits
seine Akzeptanz bei den Direktbetroffen-
en (Kleinviehhaltern und Jäger) zu
fördern. Seit 2004 sind nun auch die
Kriterien für Eingriffe in den Luchs-
bestand definiert, wenn grosse Auswirk-
ungen auf Rehe und Gämsen festgestellt
werden.
Das Konzept Luchs Schweiz legt fest,
dass bei Problemen mit hohen Luchsbe-
ständen zuerst im Kompartiment (Aufteil-
ung der Lebensräume des Luchses in der
Schweiz) die Situation analysiert und
diskutiert werden muss. Wenn tatsächlich
die vier geforderten Kriterien (steigender
Luchsbestand, tiefe Wildbestände, keine
untragbaren Schäden am Wald und keine
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anderen Todesursachen bei Schalenwild,
die eine Bestandesreduktion herbeigeführt
haben) erfüllt sind, können die Vertreter
der Kantone im entsprechenden Kompar-
timent ein entsprechendes, begründetes
Gesuch beim UVEK (Eidgenössischen
Departements für Umwelt, Verkehr,
Energie und Kommunikation) stellen.
Wenn eine Umsiedlung nicht möglich ist,
kann das UVEK in der betroffenen Re-
gion einen Regulierungsabschuss be-
willigen.
Die Resultate des Fotofallenmonitoring
vom letzten Winter 2005/06 in den nord-
westlichen Alpen zeigen, dass der Luchs-
bestand in den beiden untersuchten Re-
gionen Haslital-Obwalden-Nidwalden-
Luzern und dem Simmental-Saanenland-
Pays D'Enhaut-Freiburger Voralpen-
Waadtländer Alpen eine steigende Tend-
enz aufweist.
Im westlichen Berner Oberland war es
bereits die vierte Erhebung seit 1998. Im
östlichen Berner Oberland und der Zen-
tralschweiz war es das zweite Fotofallen-
monitoring. Obschon auch im östlichen
Oberland der Luchsbestand eine steigende
Tendenz aufweist, lassen sich die Resul-
tate leider nur bedingt mit den Vorjahres-
zahlen vergleichen.
Die Erhebung im vergangenen Winter
ergab für das Referenzgebiet im west-
lichen Oberland eine Besiedlungsdichte
von ca. 1,5 Luchse auf 100 km2. Im
östlichen Oberland berechnete KORA die
Besiedlungsdichte auf ca. 1,04 Luchs auf
100 km2.
Auch wenn nun in diesem Jahr im west-
lichen und östlichen Oberland kein Ein-
griff in den Luchsbestand erfolgt, heisst
das nicht, dass das Konzept Luchs
Schweiz nicht umgesetzt wird. Der Kan-
ton Bern, aber auch die angrenzenden
Kantone werden die Entwicklung vom
Luchsbestand und die Reh- und Gäms-
wildbestände genau im Auge behalten.
Sollte sich im Verlauf des nächsten oder
übernächsten Jahres zeigen, dass die Um-
siedlung von Luchsen im Kanton Waadt
keine Verringerung des Luchsbestandes
zur Folge hat, wird ein Eingriff in den
Luchsbestand unumgänglich. Ich betone
hier mit aller Deutlichkeit, dass nicht der
Kanton Bern alleine die Entscheidung
über einen Eingriff oder Nichteingriff

fällt, sondern diese Diskussionen werden
in den jeweiligen Kompartimenten ge-
führt.
Im nächsten Winter erfolgt im östlichen
Oberland erneut ein Fotofallenmonitoring
unter Einbezug der Jägerschaft. Wir
werden die Zusammenarbeit zwischen
KORA, Jagdinspektorat und der Jäger-
schaft bestimmt noch optimieren und die
Kommunikation verbessern.
Die Diskussion an der Schweizerischen
Jagddirektorenkonferenz vom 8. und 9.
September 2006 zum Thema Luchs hat
deutlich gezeigt, dass auch die für die
Jagd zuständigen Regierungsräte teilweise
sehr unterschiedliche Meinungen zum
Thema Luchs vertreten.
Ich bin nach wie vor davon überzeugt,
dass das Konzept Luchs Schweiz das
richtige Instrument ist, um das Zusam-
menleben von Menschen und Luchsen im
dicht besiedelten Gebiet der Schweiz zu
regeln. Einerseits soll der Mensch die
Existenz des Luchses anerkennen und an-
dererseits sollen auch die Nutzungsbe-
dürfnisse der Jäger und Schafzüchter
respektiert und berücksichtigt werden.”
(Jagdinspektor Peter Juesy / Münsingen,
12. September 2006)

Ich wünsche allen Vereinsmitgliedern für
die laufende Jagd viele besinnliche Mo-
mente in der freien Natur, steht's guten
Anblick und " Glück i Louf ".

Mit Weidmannsgruss
Der Präsident
Gerhard Amacher

Das

HUBERTUSHAUS PLATTEN

steht Vereinsmitgliedern oder anderen
Privatpersonen zur Miete zur Verfügung!

Bei Interesse bitte Kontakt aufnehmen mit  

Werner Siegenthaler, Hüttenwart
(031 372 28 22)

oder
Werner Hofer, Rayonchef III

(079 782 68 86)



Art. 5 JaDV Nachtansitz:

1. Vom 16. Nov. bis Ende Feb. kann im
Zeitraum von 6 Nächten vor bis 4 Nächt-
en nach dem Vollmond (Vollmond-
periode) der Nachtansitz auf Wild-
schwein, Fuchs, Dachs, Edelmarder,
Steinmarder (beide Marderarten ausser-
halb des Waldes), Waschbär und Marder-
hund ausgeübt werden, soweit eine Jagd-
berechtigung für diese Tierarten besteht.
2. Je Vollmondperiode darf der Ansitz an
2 Orten ausgeübt werden, sofern sie vor
der erstmöglichen Ansitznacht bis 18.00
Uhr der örtlich zuständigen Wildhüterin
oder dem örtlichen Wildhüter gemeldet
worden sind.
3. Während der Vollmondperiode darf
höchstens einer der Ansitzorte gewechselt
werden, sofern der Wechsel bis 18.00 Uhr
des Vorabends gemeldet worden ist.

Art. 10 JaV, Anhang I Jagdbare Arten:

Basispatent:
Fuchs bis 28. Febr.
Waschbär bis 28. Febr.
Marderhund bis 28. Febr.
Dachs bis 31. Dez.
Edel-/Steinmarder bis 15. Febr.
(beide Marderarten ausserhalb Wald)
Patent D:
Wildschwein bis 31. Jan.

Im Weiteren sind folgende Bestim-
mungen zu beachten:

Beschränkungen der Jagd
Art. 13 JaV Zeitliche Beschränkungen
Art. 5 JaDV Nachtansitz / Schusszeiten
Waffen, Munition, Fallen und Lockmittel
Art. 10 JaD Jagdwaffen
Art. 18 JaV Schussdistanzen
Art. 11 JaDV Kugelpatronen
Art. 12 JaDV Schrotpatronen
Art. 19, Abs. 2 JaV Waffen
Art. 13 JaDV Anlegen von Luderplätzen
Art.2, Abs.1b JSV Verbotene Hilfsmittel
Art. 12 JaV Verstösse Weidgerechtigkeit
Pflichten nach dem Schuss
Art. 14  JWG Weidgerechtigkeit
Art. 16 JaDV Nachsuchevorschriften
Art. 19 JWG Kontrollpflichten
Art. 17 JaDV Kontrolle, Markierung
Art. 35 FhyV Trichinellen
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NACHTANSITZ 2006 / 2007 
(Quelle: http://www.vol.be.ch/lanat/jagd/pdf/nachtansitz06_d.pdf)

Vollmond 06/07:Dienstag, 05. Dez. 2006, 01:24 Uhr / Mittwoch, 03. Jan. 2007, 14:56
Uhr / Freitag, 02. Feb. 2007, 06:44 Uhr / Sonntag, 04. Mrz. 2007, 00:16 Uhr
(Angaben zum Vollm.: http://wwwaiub.unibe.ch/zm_mondphasen.html.vollmond.info)

Nacht Wochentag Datum Einschränkung

November / Dezember 06 (Nachtansitzmeldung bis DI, 28.11.2006, 18.00 Uhr)
6 Dienstag / Mittwoch 28. / 29. November ab 21.00 bis 05.00 Uhr
5 Mittwoch / Donnerstag 29. / 30. ab 21.00 bis 05.00 Uhr
4 Donnerstag / Freitag 30. / 01. Nov./Dez. ab 21.00 bis 05.00 Uhr
3 Freitag / Samstag 01. / 02.
2 Samstag / Sonntag 02. / 03. bis Sa. 24.00 Uhr
1 Sonntag / Montag 03. / 04. ab So. 24.00 Uhr
Vollm. Montag / Dienstag 04. / 05.
1 Dienstag / Mittwoch 05. / 06.
2 Mittwoch / Donnerstag 06. / 07.
3 Donnerstag / Freitag 07. / 08.
4 Freitag / Samstag 08. / 09.

Dezember 06 / Januar 07(Nachtansitzmeldung bis DO, 28.12.2006, 18.00 Uhr)
6 Donnerstag / Freitag 28. / 29. Dezember ab Do. 21.00 Uhr
5 Freitag / Samstag 29. / 30.
4 Samstag / Sonntag 30. / 31. bis Sa. 24.00 Uhr
3 Sonntag / Montag 31. / 01. Dez./Jan. keine Jagd
2 Montag  / Dienstag 01. / 02. keine Jagd
1 Dienstag / Mittwoch 02. / 03. ab Di. 24.00 Uhr

(ohne Dachs)
Vollm. Mittwoch / Donnerstag 03. / 04.
1 Donnerstag / Freitag 04. / 05.
2 Freitag / Samstag 05. / 06.
3 Samstag / Sonntag 06. / 07. bis Sa. 24.00 Uhr
4 Sonntag / Montag 07. / 08. ab So. 24.00 Uhr

Januar / Februar 07 (Nachtansitzmeldung bis FR, 26.01.2007, 18.00 Uhr)
6 Freitag / Samstag 26. / 27. Januar ab Fr. 21.00 Uhr
5 Samstag / Sonntag 27. / 28. Januar bis Sa. 24.00 Uhr
4 Sonntag / Montag 28. / 29. ab So. 24.00 Uhr
3 Montag / Dienstag 29. / 30.
2 Dienstag / Mittwoch 30. / 31.
1 Mittwoch / Donnerstag 31. / 01. Jan./Febr. ab Mi. 24.00 Uhr

(ohne Wildschwein)
Vollm. Donnerstag / Freitag 01. / 02.
1 Freitag / Samstag 02. / 03.
2 Samstag / Sonntag 03. / 04. bis Sa. 24.00 Uhr
3 Sonntag / Montag 04. / 05. ab So. 24.00 Uhr
4 Montag / Dienstag 05. / 06.

Februar 07 (Nachtansitzmeldung bis SA, 24.02.2007, 18.00 Uhr, ohne Marder)
6 Sonntag / Montag 25. / 26. Februar ab So. 24.00 Uhr
5 Montag / Dienstag 26. / 27.
4 Dienstag / Mittwoch 27. / 28.
3 Mittwoch / Donnerstag 28. / 01. Febr./Mrz. bis Mi. 24.00 Uhr

Nachtansitz 2006 / 2007



Orientierung 06

Orientierungsabend 2006

In Uettligen trafen sich am 16. August 52
Berner JägerInnen, um sich über die
Neuigkeiten der Jagdsaison 2006/07 zu
orientieren.
Unser Präsident Geri Amacher führte
durch den interessanten Abend. Urs
Stettler präsentierte zum Stand der NASU
West und über die Nachsuche Statistik der
vergangenen Saison.
Wildhüter Peter Sommer machte unter
anderem auf die Änderungen im Bussen
Katalog aufmerksam. Eine Wesentliche
ist, dass fehlerhafte Eintragungen in der
Abschusskontrolle zum Vorteil des Jägers
eine Verzeigung nach sich ziehen. Andere
falsche Einträge können mit Bussen
erledigt werden. Die Kontrollen werden
ab diesem Jahr strenger durchgeführt, die
Angewöhnunsphase an das neue Jagd-
gesetz ist vorüber.
Im zweiten Teil des Abends sahen wir
einen Film der Fa. Blaser zum Thema
jagdliches Schiessen. Eindrücklich und
leicht verständlich wurden gezeigt: das
Verhalten beim Schiessen, Trefferlagen
bei unterschiedlichen Distanzen, was
passiert beim Verkanten des Gewehres
bei der Schussabgabe, wie schiesse ich
richtig ein, was bewirken grosse Höhen-
unterschiede zwischen Standort und Ziel.
Für alle Anwesenden war dieser Anlass
eine gute Auffrischung des Wissens,
bevor man sich im Feld der Praxis wieder
stellen wird.

ThG

Übungsschiessen 2006

Am 26. August 2006 wurde das all-
jährliche Hubertus Übungsschiessen im
Bergfeld durchgeführt.
Auch dieses Jahr fand am gleichen
Wochenende parallel der Schiessparcours
am Susten statt, was sich sicherlich auf
die Teilnehmerzahl im Bergfeld
auswirkte. Am Übungsschiessen 06,
welches vom Schiessobmann Marc
Fankhauser einmal mehr sehr gut or-
ganisiert war, nahmen insgesamt 35
SchützInnen teil. Davon waren 17
Personen bereits am Hubertusschiessen
dabei gewesen und mussten somit die
Teilnahmegebühr von CHF 20.- nicht
mehr entrichten. Bei zwei der Teil-
nehmenden handelte es sich um Jung-
jäger.
Nach der morgentlichen Schiessaktivität
(9-12 Uhr) konnte trotz eher kühlem
Wetter, ein sehr feiner Aser auf der
Terrasse des Bergfelds eingenommen
werden. Herzlichen Dank gebührt an
dieser Stelle dem Wirteehepaar Rosaria
und Toni!
Weiteren Dank geht an die 15 Helfer-
Innen, die im Büro und auf den Ständen
viel zum Gelingen des Anlasses beige-
tragen haben!
SiS

Gebühren auf der Berner Jagd

Nebst den Regalabgaben gibt es auch
zahlreiche Gebühren, die die Jagd be-
treffen. Mit den Regalabgaben bezahle ich
dem Staat die Entschädigung, dass ich
von ihm ein Wildtier jagen darf. Daneben
hat der Regierungsrat eine Verordnung
über die Gebühren der Kantonsver-
waltung erlassen, die die gesamte Tätig-
keit der Kantonsverwaltung erfassen,
unter anderem auch die Jagd. Die Ge-
bühren sollen alle Kosten decken, die dem
Kanton durch die betreffende Leistung
entstehen, wobei Spezialgesetze auch
weitere Gebühren vorsehen können. Für
die Jagd sind folgende Gebühren von In-
teresse:

Ersatz Jagdprüfungsausweis CHF 50.-;
Verwaltungskostenabzug bei Rückerstat-
tung der Gebühren wegen Rückgabe einer
Jagdbewilligung CHF 100 - 200.-; Ersatz
von Jagdbewilligungen, Abschusskontrol-
len, Wildmarken CHF 30 - 50.-; Mahnge-
bühr für das nicht fristgerechte Einsenden
der Abschusskontrolle CHF 50.-; Bewil-
ligung für Prüfungen und andere Veran-
staltungen mit Hunden CHF 50.-; Jagdbe-
dingte Nachsuchehilfe durch die Wildhut
CHF 50.-; Bewilligung für sportliche
Veranstaltungen und sonstige gesell-
schaftliche Veranstaltungen in Wild-
schutzgebieten CHF 100 - 300.-; Mitbe-
richte im Bereich Wildschutz und Lebens-
raumerhaltung CHF 50 - 2'000.-; Nach-
trägliche Änderung von Jagdpatent-
kategorien CHF 100.-; Bestätigung für
erlittene Fahrzeugschäden bei Fahrzeug-
kollision mit Tieren CHF 30.-;Vorträge,
Exkursionen und Führungen im Auftrag
von Schulen, Vereinen und Gesell-
schaften CHF 50 - 200.-; Auskünfte über
Wildtierbestände und deren Lebensraum-
situation an verwaltungsexterne Stellen
bei Projekten aller Art (Planung, Bau-
oder Vorschungsvorhaben usw.) nach
Zeitaufwand.

Ihr seht: von der Wiege bis zur Bahre -
zahle, zahle, zahle.

Franz Stämpfli, Fürsprecher, Notar und
Jäger, Bern
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Hündeler Brätle 2006

Traditionell findet jedes Jahr nach den
Schweiss-, Gehorsam- und Apportier-
kursen das Hündelerbrätle statt. Nach
vielen Jahren mit wunderschönem und
auch sehr heissem Wetter, meinte es
dieses Jahr der Wettergott nicht unbedingt
sehr gut mit uns. Morgens um sieben Uhr
war der Regenguss, welcher bereits die
ganze Nacht gedauert hatte, noch immer
nicht vorbei. Was machen in einer solch-
en Situation? Glücklicherweise hatte
jemand gute Beziehungen zu einer
Bauernfamilie, so dass wir in Riedbach
bei Familie Matter-Lüdi den Partyraum
benützen konnten.
Nach einer kurzen Fahrt von der
Bruuchern nach Riedbach empfing uns
nicht nur ein origineller Aufenthaltsort,
sondern - wir konnten es alle fast nicht
glauben - auch die Sonne.
Beim Apéro ging es schon bald los mit
diskutieren, plaudern und gemeinsamem
Gedankenaustausch über die bevor-
stehenden Prüfungen.
Inzwischen war auch der Grillmeister
eingetroffen. Bald konnten wir uns laben
an guten Salaten, gespendet von ver-
schiedenen Hündeler-Frauen, und sehr
zartem Fleisch (alle die nicht dabei waren,
haben schlichtweg Etwas verpasst!).
Natürlich durfte auch ein edler Tropfen
nicht fehlen.
Der Hündeler-Obmann bedankte sich bei
allen Helfer- und SpenderInnen, sei es für
Salate, Desserts (z.B. selbst gebrannte
Crème) und auch für die Bezahlung der
Miete für den Partyraum.
Die Teilnehmerzahl war sehr gut. Alle
haben einen unvergesslichen Tag erlebt
und ich danke, sicher auch im Namen
aller Anwesenden, den Organisatoren für
ihre Mühe und Arbeit nicht nur an diesem
Tag, sondern was sie das ganze Jahr über
leisten.

Jagdhundewesen

konnten.
Am 30. Mai 2006 war nach 6 intensiven
Übungsabenden für 6 Gespanne der
interne Test angesagt. Dieser sollte
zeigen, wer zur kantonalen Prüfung
angemeldet werden kann. Dabei hat,  zu
unser aller Erstaunen, Noki der
Borderterrier von Luca Leupin, der bis
anhin kein Problem mit der Knallerei
hatte, plötzlich Schussscheue gezeigt, was
Luca veranlasste die Prüfung noch ein
Jahr hinaus zu schieben. So waren es noch
deren 5 Gespanne, die eifrig weiter auf
die Prüfung hin arbeiteten.
Am 24. Juni 2006 war es soweit, an der
Prüfung im Schwarzenburgerland konnten
4 Hundeführer mit ihren Vierbeinern das
gelernte unter Beweis stellen. 
Irgendwo, weit von der Zivilisation auf
einem “Hoger”, hatten die Experten ein
Stück Wald ausgesucht, welches sich für
den Test der Leinenführigkeit, Folgen frei
bei Fuss, Ablegen und Ruhe auf den
Schuss bestens eignet. Obwohl einige der
Vierbeiner zwischendurch Wind von den
auf einiger Distanz anwesenden Gämsen
bekamen, haben alle die erste Hälfte der
Prüfung bestanden. Auch der Appell, bei
dem sich der Hund auf einem offenen
Feld auf mindestens Schrotschussdistanz
entfernen und nach erfolgtem Pfiff rasch
und freudig zum Führer zurückkehren
muss, konnten unsere 4 Gespanne er-
folgreich abschliessen. So haben erfreu-
licherweise von unserem Verein alle
gemeldeten 4 Gespanne die Prüfung mit
Erfolg bestanden.
Das 5. Gespann mit Schlatter Christian
und seiner Franca war zur Prüfung am 1.
Juli 2006 im Kreis Oberland, gemeldet,
welche in der Region um Uttigen durch-
geführt wurde.
Weil Chrigu kurzfristig krankheitsbedingt
ausfiel, hat er mir seine Franca für die
Prüfung anvertraut. Obwohl ich Franca
recht gut kannte, war es für uns beide ein
gegenseitiges Abtasten, welcher wohl der
Clevere sein wird und wer von beiden
sich schlussendlich durchsetzen kann.
Nichts desto trotz, voller Zuversicht
gingen wir die Prüfung an. Franca hatte
eine ungestüme Energie zum Vorwärts-
drang, was sich im Stangenlaufen speziell
mit “Nase vorn” zeigte. Auch wenn beim
Ablegen und Ruhe auf den Schuss der

Annerös Amacher

Kantonale Gehorsamsprüfung vom 24.
Juni 2006 Mittelland und 1. Juli 2006
Oberland

Neun Führer haben sich am 29. März
2006 im Restaurant Mühle im Riedbach
zum Gehorsamskurs in unserem Jagd-
verein angemeldet und aufmerksam den
Anforderungen unseres Hundeobmannes
René Kaiser und dessen Stellvertreter zu-
gehört.
Am ersten Übungstag vom 11. April 2006
konnten unterschiedliche Ausbildungs-
niveaus festgestellt werden, die sich (je
nach intensiver Übung zu Hause) im
Laufe der nachfolgenden Übungsabende
mehr oder weniger ausglichen. Leider
haben in dieser Zeit 3 Hundeführer den
Kurs abgebrochen, da ihre Vierbeiner
entweder zu wenig konsequent geführt
wurden (Bezugsperson fehlte), Schuss-
scheue zeigten oder aber altersbedingt
sich Angewohnheiten angeeignet hatten,
die in der doch relativ kurzen verfügbaren
Zeit nicht mehr abgewöhnt werden



Jagdhundewesen

Hund etwas vorgekrochen war, haben wir
diesen Teil noch mit einem “Gut” ab-
schliessen können.
Beim Appell “Freivoran” auf dem Feld,
bei dem Franca normalerweise vor 300 m
nicht Kehrt macht, konnte sie erstaun-
licherweise schon bei ca. 80 m abge-
pfiffen werden. Sie kehrte vorerst rasch
und freudig zurück, hatte aber ca. 15 m
vor dem Führer noch ein dringendes
Geschäft zu erledigen, so dass diese
Rückkehr wohl noch als freudig, aber
nicht mehr als rasch bewertet werden
konnte und an Stelle eines “Sehr gut” mit
einem “Gut” bewertet wurde. Somit hat
auch das 5. Hundegespann die Prüfung
erfolgreich ablegen können.
Auch wenn vorliegender Bericht den
Eindruck erweckt, dass es relativ einfach
war, die verschienen Fächer erfolgreich
zu bestehen, zeigen die Auswertungen ein
etwas anderes Bild auf. Im Kreis Mittel-
land haben von den 40 Teilnehmern nur
deren 29 und im Kreis Oberland von den
28 Teilnehmern lediglich 20 Gespanne
die Prüfung bestanden. Umso erfreulicher
für uns Führer vom Hubertus Bern:

Peter Fankhauser, Mira vom Drebenholt,
Kleiner Münsterländer
Hansueli Gasser, Jack von der Gröben,
Kleiner Münsterländer
Walter Tschanz, Fly von der Fischweide,
Deutsches Drahthaar
Marc Fankhauser, Fara von der Fisch-
weide, Deutscher Drahthaar
Christian Schlatter, Franca von der
Fischweide, Deutscher Drahthaar (fehlt
auf Foto).

Wie gewohnt, standen wir auch wieder an
diesen Prüfungstagen unter sachlicher
Betreuung von unseren Ausbildnern Urs
Stettler und Werner Amacher in
Schwarzenburg sowie unserem Hundeob-
mann René Kaiser in Uttigen.

Ihnen hier noch ein herzliches Danke-
schön für die stets guten Anweisungen
und Tipps.

Mit Suchenheil Walter Tschanz

BEJV Schweiss-Prüfung 2006

Ein Dankeschön an die unzähligen
Richter, Revierführer und dem Jagd- und
Wildschutzverein Fraubrunnen mit seiner
Prüfungsleiterin Yvonne Blatter und
Jagdhundeobmann Marcel Steiner für die
makellose Organisation des Anlases.
Dieses Jahr wurde die Prüfung in einem
kleineren Rahmen durchgeführt. Die
Gespanne werden neu möglichst gleich-
mässig auf die drei Prüfungsorte Ober-
land, Mittelland und Jura verteilt.
Im Mittelland wurden 20 Hunde angemel-
det. Ein Gespann zog sich zurück und 19
wurden durchgeprüft. Die 1000m be-
standen haben 33% und die 500m 55%.
Auch der Hubertus Bern stellte das
Können seiner Zweiheiten unter Beweis
und trat mit 2/500m und 6/1000m Ge-
spannen zur Prüfung an. Die Prüfung
bestanden haben 3 von den gemeldeten 8
Hunden. Die Gespanne, welche Pech
hatten, möchte ich ermuntern, weiter zu
trainieren, denn eine Hundeprüfung ist
immer eine Momentaufnahme von einem
Tag. Jedoch ist es vielleicht ein kleiner
Fingerzeig, dass die Ratschläge der
Schweissverantwortlichen etwas kon-
sequenter befolgt werden könnten.
Interessanterweise haben die drei erfolg-
reichen Gespanne ihre Hunde 5-6 Tage
vor dem Prüfungstermin mit einer
Schleppe oder einer Fährte in der nassen
Umgebung auf den Wetterumsturz einge-
stimmt und haben somit am Prüfungstag
nach dieser langen Trockenperiode nicht
das erste Mal im Wasser gearbeitet!?
Ich möchte mich an dieser Stelle herzlich
für den Einsatz der beiden Schweissver-
antwortlichen Urs Stettler und Fritz Janz,
welche die Grundsteine zum Erfolg gelegt
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haben, bedanken. Ein weiterer Dank gilt
auch Monika Janz, welche uns früh-
morgens bei der Besammlung mit “Kafi u
Gipfeli” überraschte.

500m bestanden: Sohler Romuald mit
Cyta (FT)

1000m (die Meisterprüfung) bestanden:
Walter Schüpbach mit Ferro (DW)
Hans Binggeli mit Eiko (KLM)

Es würde mich freuen, wenn sich das eine
oder andere Gespann bei mir meldet, um
sich für die Nachsuche-Organisation des
BEJV (NASU) zur Verfügung zu stellen.
Ich gratuliere im Namen des gesamten
Vorstandes und wünsche den erfolg-
reichen Teams für die Zukunft alles Gute
und viel Suchenheil auf kommenden
Nachsuchen.

Mit Hundegeläut und Weidmannsheil
Hundeobmann

René Kaiser

Erfolgreiche Hubertus-Gespanne an
der offenen Schweissprüfung des
Schweizerischen Klub für Deutsche
Wachtelhunde, 12. August 2006

Am Morgen des 12.08.06, um 04:00 Uhr
trafen wir uns - Schlatter Christian und
Marlene, Fankhauser Peter und ich - bei
der Autobahnraststätte Grauholz, um uns
auf den Weg Richtung Kanton Schaff-
hausen zu machen. Auf der Fahrt dorthin
regnete es schon wie die vorangehende
Nacht ziemlich stark. Doch trotz dem
misslichen Wetter verlief die Fahrt im
Grossen und Ganzen problemlos, so dass
wir viel zu früh, um 05:50 Uhr, bereits am
Austragungsort “Hemmtal” eintrafen.
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Nachdem wir die Hunde versäubert
hatten, machten wir uns daran einen
Kaffee zu trinken. Doch schon kam ein
Auto auf uns zugefahren. Der Fahrer stieg
aus und erkundigte sich, was wir den hier
machen und auf wenn wir warten würden.
Wir erklärten ihm, dass wir an der
Schweissprüfung teilnehmen werden. Er
drehte sich von uns ab und erklärte nur
kurz: “Von dieser habe ich etwas gehört.
Ihr seit aber hier im falschen Revier.”
Stieg ein und fuhr weg. Auf einmal sahen
wir auf der anderen Strassenseite mehrere
Autos auf einen Parkplatz fahren und so
entschieden wir uns dort mal
nachzufragen. Kaum angekommen,
erkannten wir Herzog René, Prüfungswart
des Schweizerischen Klubs für deutsche
Wachtelhunde und so gelangten auch wir
zum vereinbarten Treffpunkt.
Nachdem alle Teilnehmer - sieben 500 m
Gespanne und ein 1000 m Gespann -
eingetroffen waren, wurde mittels Los die
Gruppeneinteilung vorgenommen. So
kam es, dass wir das erste Mal an diesem
Tag getrennt wurden. Fankhauser Peter
kam in die Gruppe 1 und Schlatter Chri-
stian und ich in die Gruppe 2 und 3.
Am Prüfungsort musste Schlatter
Christian mit Franca als Erster antreten.
Marlene und ich warteten währenddessen
an diesem kalten Morgen bei den Autos.
Aus unserer Sicht, war es ein sehr langes
Warten bis wir Chrigu über das Feld
kommen sahen. Wir warteten und auf
einmal sahen wir, dass Franca etwas an
ihrer Halsung nicht passte. Als sie näher
kamen, bemerkten wir auch den Grund
dafür: Franca trug den Suchen-Bruch!
Die Zeit verging, nach und nach kamen
die anderen Gespanne zurück. Jeder war
mit seinem Hund erfolgreich.
Nun war die Reihe an mir und Fara. Die
Richter führten mich zum Wundbett.
Nachdem ich Fara bereit gemacht hatte,
setzte ich sie an. Unverzüglich verfolgte
sie die Wundfährte. Alles verlief problem-
los und so verwies sie mir schon nach
kurzer Zeit das Wundbett. Nachdem ich
dies den Richtern kund gemacht hatte,
liess ich Fara weitersuchen. Sie verfolgte
ohne zu zögern die Fährte zügig weiter.
So dass sie mir auf einmal erneut etwas
verwies. Nachdem ich mich zu ihr
vorgearbeitet hatte, sah ich, dass sie

Jagdhundewesen / Diverses

bereits an der Decke war.
Es war ein sehr schönes Gefühl, von den
Richtern den Suchen-Bruch in Empfang
zu nehmen. Auf dem Rückweg zum Auto,
dachte ich sofort an meinen Vater: "Wie
es wohl ihm ergangen sei?" Als ich mich
dem Auto näherte, sah ich ihn. Am
Ausdruck seines Gesichtes konnte ich
entnehmen, dass auch er und Mira
erfolgreich gewesen sein mussten, wie es
denn auch war.
Nach dem Absenden, fünf 500m
Gespanne waren erfolgreich, fuhren wir
alle glücklich und zufrieden wieder nach
Hause.

Ich möchte hiermit allen Beteiligten,
welche für das Gelingen dieser Prüfung
beigetragen haben, meinen besten Dank
aussprechen.

Marc Fankhauser

Maximaler Prüfungserfolg für Romy
Sohler und seine Cyta

Bei schönstem Herbstwetter mit leichtem
Ostwind versammelten wir uns vom
Foxterrierclub (SFC) in Nennigkofen.
Leider war nur ein Hund zur Zucht-
prüfung gemeldet. Pünktlich um 08:30
Uhr konnte der Prüfungsleiter Ruedi
Egger den Hundeführer sowie die Richter
begrüssen.
Entschuldigt hat sich der Jagdhunde-
obmann des SFC Hans-Peter Bürki. Nach
kurzer Aussprache wurde ins Prüfungs-
gelände disloziert. 

Die Glatthaarfoxterrierhündin Cyta vom
Goldenen Stein zeigte hervorragende
Arbeit. Bis gegen Mittag waren auf der
Zensurentafel alle 10 Prüfungsfächer mit
der Maximal Note 5 benotet.
(Nase, Spursicherheit, Spurwille, Laut
beim Jagen, Stöbern, Haarwildschleppe,
Federwildschleppe, Wasserarbeit,
Schussfestigkeit sowie Führigkeit).

Somit hat Cyta den 1. Preis mit der
maximalen Gesamtpunktzahl von 170
Punkten erreicht.

Herzliche Gratulation und Suchenheil
Hundeobmann René Kaiser

Bitte beachten

dieser Ausgabe liegt die

Jagdhundekurs
Anmeldung 2007

bei. Sie kann auch unter
www.hubertusbern.ch

heruntergeladen werden.

Wichtige Mitteilung

Seit September 2006
hat das

Inspektorat
für Fischerei, Jagd und Naturschutz

eine neue Adresse.

Ab sofort gelten folgende Koordinaten:

Adresse: Schwand, 3110 Münsingen

Fischereiinspektorat 
(Tel. 031 720 32 40)

Jagdinspektorat
(Tel. 031 720 32 12)

Naturschutzinspektorat
(031 720 32 20)

Die Email Adressen bleiben gleich.
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Beispielsweise schafften es im Unter-
suchungsgebiet «Vorbergwald» bei
Sarnen besonders viele Weisstannen aus
der Reichweite des Wildes emporzu-
wachsen – dies obwohl der Wald intensiv
vom Wild genutzt wird. «Will man die
Populationsdynamik der Weisstanne und
die Verjüngungssituation im Wald ver-
stehen, reicht es deshalb nicht, sich auf
den Einflussfaktor ‚Huftier’ zu beschränk-
en», erklärt Senn. Mindestens genauso
wichtig seien die Konkurrenz zwischen
den Pflanzen um Platz und Licht sowie
Trockenperioden während der Keimung.
Ein grosser Teil der Verluste an Weiss-
tannen-Keimlingen scheint auch auf das
Konto von Mäusen zu gehen. Die Forsch-
enden konnten nämlich zeigen, dass die
Häufigkeit verbissener Weisstannen bis
10 Zentimeter Höhe vom Vorkommen
dieser kleinen Säugetiere abhing – und
nicht von der Huftierdichte.
Auch die bisherige Praxis, junge Bäume
mit verbissenen Trieben als todgeweiht
anzusehen, muss hinterfragt werden.
«Unsere Experimente haben ergeben, dass
eine Weisstanne unter günstigen Licht-
verhältnissen einen verbissenen Haupt-
trieb innerhalb von zwei Jahren voll-
ständig kompensieren kann», sagt Senn.
Diese Fähigkeit zur Kompensation kann
als Anpassung an einen potenziellen Ver-
biss interpretiert werden. Der Verbiss be-
einflusst deshalb oft nur die Wachstums-
geschwindigkeit.

Waldentwicklung bis weit ins 20. Jahr-
hundert praktisch wildfrei
Ein grosses Fragezeichen setzen die
Forschenden auch hinter die Annahme der
Forstwirtschaft, die geringen Anteile
grosser Weisstannen im Gebirgswald
seien auf den Wildverbiss zurückzu-
führen. Senn weist darauf hin, dass die
heute alten Bäume sich zu einer Zeit
entwickelt haben, als es in den Schweizer
Wäldern fast kein Wild gab. Vor 100
Jahren waren Hirsch und Reh in der
Schweiz ausgestorben, und Gemsen
überlebten im Gebirge nur in geringen
Dichten. Bis weit ins 20. Jahrhundert
erfolgte die Waldentwicklung praktisch
wildfrei. Anhand von alten Forst-
inventuren und Nutzungsaufzeichnungen
konnten die Forschenden nachweisen,

Wald und Wild: Eine Neubewertung

Einfluss von Reh, Hirsch und Gemse
geringer als angenommen

Der Wildverbiss gilt als eines der
grössten Probleme im Gebirgswald. Doch
die etablierten Ansichten zur Rolle der
Huftiere im Wald müssen relativiert wer-
den. Forschende der Eidgenössischen
Forschungsanstalt WSL haben nämlich im
Nationalen Forschungsprogramm «Land-
schaften und Lebensräume der Alpen»
(NFP 48) zeigen können, dass das Wild
nur einer von vielen Faktoren ist, die sich
auf die Verjüngung und Artenzusammen-
setzung eines Waldbestandes auswirken.

Zu den schönsten Erlebnissen eines
Waldspaziergangs gehört die Begegnung
mit einem Reh, einem Hirsch oder einer
Gemse. Für Forstleute hört der Spass aber
dann auf, wenn zu viel Wild im Wald
lebt. Für sie steht fest, dass das Wild den
Wald frisst. Zu viele Huftiere im Wald
seien ein Problem, weil sie die Sterb-
lichkeit junger Bäume massiv erhöhen
und dadurch die Artenzusammensetzung
und Struktur des Waldes in eine von der
Forstwirtschaft unerwünschte Richtung
lenken. Nur: Stimmt dieser Vorwurf?
Denn wissenschaftliche Beweise für das
«Waldsterben von unten» lagen bisher
keine vor.
Deshalb haben Forschende um Josef Senn
von der Eidgenössischen Forschungs-
anstalt für Wald, Schnee und Landschaft
(WSL) im Nationalen Forschungs-
programm «Landschaften und Lebens-
räume der Alpen» (NFP 48) den Einfluss
des Wildes auf den Gebirgswald unter-
sucht. Die Forschungsresultate förderten
Überraschendes zutage: Das Wild ist
nicht die einzige und mit Sicherheit nicht
die wichtigste Ursache für die unbe-
friedigende Waldverjüngung und den ge-
ringen Anteil an Weisstannen im
Schweizer Gebirgswald. 

Einflussfaktor "Huftier" ist einer unter
vielen
Die Forschenden fanden keinen Zusam-
menhang zwischen der Anzahl verbis-
sener Weisstannen und der Dichte und
Alterszusammensetzung der Jungbäume.

dass in diesem Zeitraum die Anteile der
Weisstanne und vieler Laubbäume trotz-
dem abgenommen haben, während sich
die Fichte ausbreitete.
Behindert wurde die Verjüngung und
Ausbreitung der Weisstanne vor allem
durch Eingriffe der Forstwirtschaft
zugunsten der Fichte und die intensiv
betriebene Waldweidewirtschaft. Von den
Forschenden durchgeführte Forstinventur-
en in der Zentralschweiz deuten zudem
darauf hin, dass in höheren Lagen auch in
wenig genutzten Waldbeständen die
Weisstanne von Natur aus nicht die von
der Forstwirtschaft erhofften Anteile
erreichen kann. «Die Angaben der poten-
ziellen Tannenanteile beruhen auf
illusorischen Annahmen, die selbst mit
einer völligen Elimination des Wildes
nicht erreicht werden können», sagt Senn. 
Die Forschenden nehmen an, dass
Wildtiere die zukünftige Waldstruktur
nicht wesentlich beeinflussen werden.
«Vielfältige Wälder mit einem grossen
Angebot an alternativer Nahrung können
auch bei starkem Nutzungsdruck durch
Wild erfolgreich eine neue Baum-
generation bilden», erklärt Senn. Huftiere
könnten die Waldentwicklung verlang-
samen, die Richtung der Entwicklung
jedoch nicht ändern.

Für weitere Infos: Dr. Josef Senn, WSL
E-Mail: josef.senn@wsl.ch
Quelle: http://www.snf.ch/de/com/prr/prr_arh_06jul18.asp
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